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 Die Versammlung der Einwohnergemeinde Rüegsau, 
 
gestützt auf Art. 86ff der kantonalen Gemeindeverordnung vom  
16. Dezember 1998 
 
beschliesst: 
 
 

Zweck Art. 1  Die Spezialfinanzierung bezweckt die Vorfinanzierung der or-
dentlichen Abschreibungen aus den Investitionen zur Sanierung und Er-
weiterung der Schulanlagen Rüegsauschachen. 
 
 

Einlagen Art. 2  1Die Spezialfinanzierung kann durch Ertragsüberschüsse der Er-
folgsrechnung geäufnet werden.1 
 

 2Der Gesamtbetrag der Einlagen darf den Betrag von Fr. 42 Mio. nicht 
übersteigen. 
 
 

Entnahmen Art. 3  1Entnahmen aus der Spezialfinanzierung dürfen erst nach Ab-
schluss und Aktivierung von Investitionen im Zusammenhang mit der Sa-
nierung und Erweiterung der Schulanlagen Rüegsauschachen vorgenom-
men werden. 
 

 2Der Gemeinderat kann maximal im Umfang der jährlichen ordentlichen-
Abschreibungen von Investitionen im Zusammenhang mit der Sanierung 
und Erweiterung der Schulanlagen Rüegsauschachen Mittel aus der Spe-
zialfinanzierung entnehmen. 
 

 3Die Entnahmen dürfen ausschliesslich zur Vornahme von ordentlichen 
Abschreibungen verwendet werden. 
 
 

Verzinsung Art. 4  Der Bestand der Spezialfinanzierung wird nicht verzinst. 
 
 

Inkrafttreten Art. 5  1Dieses Reglement wird erstmals angewendet auf das Rechnungs-
jahr 2018. 
 
2Die Teilrevision 2021 tritt mit dem Rechnungsjahr 2021 in Kraft.3 
 

 
 
Beschlossen an der Versammlung der Einwohnergemeinde Rüegsau am 05. Dezember 2018. 

                                            
1 Teilrevision 2021 
2 Teilrevision 2021 
3 Teilrevision 2021 
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NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE- 
VERSAMMLUNG 

      Der Präsident:   Der Sekretär: 
 

      Fritz Rüfenacht  Bernhard Liechti 
 
 

Auflagezeugnis 
 

Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement vom 05. November 2018 bis 05. Dezember 
2018 (dreissig Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeschreiberei 
öffentlich aufgelegt. Er gab die Auflage im amtlichen Anzeiger vom 25. Oktober 2018 und 
08. November 2018 bekannt. 
 
 
Rüegsauschachen, 11. Januar 2019 Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 Bernhard Liechti 
 
 
 
Teilrevision 2021 
 
Beschlossen an der Versammlung der Einwohnergemeinde Rüegsau am 02. Juni 2021. 
 
 
      NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE- 
      VERSAMMLUNG 
 
 
 
      Andreas Hängärtner  Bernhard Liechti 
      Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 
 
 

Auflagezeugnis 
 

Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement vom 29. April 2021 bis 02. Juni 2021 (dreissig 
Tage vor der beschlussfassenden Versammlung) in der Gemeindeschreiberei öffentlich auf-
gelegt. Er gab die Auflage im amtlichen Anzeiger vom 22. April 2021 und 29. April 2021 be-
kannt. 
 
 
Rüegsauschachen, 03. Juni 2021  Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
      Bernhard Liechti 
 
 


